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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.12.1934 

Geschäftszahl 

0773/34 

Rechtssatz 

Das ApothekenG hat keine Kriterien darüber aufgestellt, wann die Existenzfähigkeit einer bestehenden Apotheke 
als gefährdet anzusehen ist. Die Entscheidung dieser Frage hängt daher von der in das freie Ermessen der 
Behörde gestellten Würdigung des Ergebnisses jener Erhebungen ab, welche nach dem Gesetz der Bewilligung 
zur Neuerrichtung vorauszugehen haben. 
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Beachte 
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